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Berufs- und Spartengewerkschaften.  
Zur Kritik des Tarifeinheitsgesetzes** 
Zusammenfassung – Seit den frühen 2000er Jahren wandeln sich einige Berufsverbände zu 
Berufsgewerkschaften und etablieren sich als unabhängige Tarifpartner im Verkehrs- und 
Gesundheitssektor. Der Beitrag behandelt zunächst ihre wesentlichen gemeinsamen Merkmale. 
Im Mittelpunkt steht das 2015 in Kraft getretene Tarifeinheitsgesetz, welches das abgeschaffte 
Prinzip der Tarifeinheit wieder einführt („ein Betrieb, eine Gewerkschaft“). Unsere umfassen-
de Kritik argumentiert nicht, wie es üblicherweise der Fall ist, aus juristischer Sicht, sondern 
aus der Perspektive der Arbeitsbeziehungen. Sie erfolgt auf drei Ebenen: Probleme der Prakti-
kabilität der Verfahren, der breitere Kontext der Gewerkschaftsentwicklung, befürchtete, aber 
unrealistische Konsequenzen für das System der Arbeitsbeziehungen. 

Professional unions. A critique of the Collective Agreement Unity Act 
Abstract – Since the early 2000s some professional associations have changed into profes-
sional unions and have established themselves as independent bargaining partners in the 
transport and health sectors. The paper begins by presenting the most important common 
characteristics of such professional unions. It focuses on the Collective Agreement Unity Act 
which came into force in 2015 and re-establishes the abolished principle of bargaining unity 
(“one company, one union”). Our comprehensive critique does not take the usual legal per-
spective but rather an industrial relations one. It is based on three levels: Practical problems of 
the applicability of procedural rules, the broader context of trade union development, feared 
but unrealistic consequences for the system of employment relations. 
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1. Einleitung und Problemstellung 
1.1 Einleitung  
In den Arbeitsbeziehungen dominiert seit ihrer Rekonstruktion in der frühen Phase 
der Bundesrepublik im Gegensatz zur Weimarer Republik das Prinzip der Industrie-
gewerkschaft („ein Betrieb, eine Gewerkschaft“). Dennoch sind Berufs- und Sparten-
gewerkschaften kein neues Phänomen; sie stießen viele Jahre auf wenig Interesse in 
der Öffentlichkeit und wurden in der Forschung vernachlässigt. Ihre Bedeutung in der 
Tarifpolitik nimmt jedoch in den 2000er Jahren zu, da sie gegen den anhaltenden Wi-
derstand von Arbeitgebern und Management durch wiederholte Streiks ihre Tariffä-
higkeit durchsetzten und in der Folgezeit als autonome Tarifparteien agieren, die das 
Monopol der Interessenvertretung durch Industrie- bzw. Branchenverbände in Frage 
stellen. 

Diese Mutation mehrerer Berufsverbände zu Berufsgewerkschaften veränderte 
das institutionelle Umfeld. Das Bundesarbeitsgericht, die höchstrichterliche Instanz, 
reagierte, indem es das von dem als Richterrecht entwickelten und in seiner ständigen 
Rechtsprechung viele Jahre vertretenen Prinzip der Tarifeinheit allmählich abrückte 
und schließlich im Jahr 2010 das Prinzip der Tarifpluralität explizit anerkannte (BAG, 
27.07.2010 – 4 AZR 549/08). Das Urteil sicherte rechtlich den faktisch bereits er-
reichten Status einzelner Berufsgewerkschaften als unabhängige Tarifpartner und be-
stätigte explizit, dass mehrere, von verschiedenen Gewerkschaften ausgehandelte Ta-
rifverträge für einzelne Beschäftigtengruppen desselben Unternehmens parallel gelten 
können (Dieterich 2010).1  

Anschließend geriet das Projekt der Wiederherstellung der Tarifeinheit auf die 
politische Agenda. Auf gemeinsame Initiative der Dachverbände der Tarifpartner 
(BDA/DGB 2010) nahm die Große Koalition es in ihren Koalitionsvertag auf und 
setzte Mitte 2015 mit ihrer Mehrheit das Tarifeinheitsgesetz (im Folgenden TEG) 
durch (zur Entstehung im Einzelnen Keller 2015; Däubler/Bepler 2016). Die Opposi-
tionsparteien, die Berufs- sowie einige andere Gewerkschaften halten das TEG für 
verfassungswidrig, weil es in das per Grundgesetz (Art.9 Abs.3) geschützte Recht der 
Koalitionsfreiheit eingreift und erhoben Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. 

1.2  Problemstellung 
Die fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem TEG wird von juristischen 
Beiträgen dominiert. Demgegenüber bleiben Analysen über die Konsequenzen dieses 
„Koalitionspluralismus“ aus der Perspektive der Arbeitsbeziehungen – erstaunlicher-

                                                           
1  In juristischer Perspektive ist explizit zu unterscheiden zwischen Tarifpluralität und Tarif-

konkurrenz (Däubler 2012). Erstere besteht, wenn für verschiedene Beschäftigtengruppen 
innerhalb eines Betriebes unterschiedliche Tarifverträge gelten, ohne dass es zu Konkur-
renz bei einzelnen Arbeitsverhältnissen kommt. Letztere tritt u. a. auf, falls für einzelne 
Arbeitsverhältnisse mehrere Tarifverträge gelten, d.h. wenn etwa ein Firmen- und ein 
Verbandstarifvertrag für dieselbe Arbeitnehmergruppe oder ein Firmen- und ein für all-
gemeinverbindlich erklärter Tarifvertrag bestehen. Dann gilt zur Auflösung der Tarifkon-
kurrenz der Spezialitätsgrundsatz, d. h. der speziellere, sachnähere und engere Tarifvertrag 
hat Vorrang. 
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weise oder nicht – selten. Dieser Beitrag stellt den Versuch dar, diese Lücke zu schlie-
ßen; er kann die juristische Sichtweise natürlich nicht ersetzen, wohl aber durch eine 
sozialwissenschaftliche ergänzen. In methodischer Hinsicht stellen wir vor allem quali-
tativ ausgerichtete Dokumentenanalysen an. Wir beziehen zunächst die – besonders 
bei Streiks – umfangreiche Berichterstattung in Tageszeitungen ein (vor allem FAZ, 
SZ, taz); weiterhin stützen wir uns auf andere (Internet-)Quellen, wie LabourNet 
Germany (www.labournet.de), das zahlreiche, vor allem alternative, d.h. nicht in Ta-
geszeitungen aufgegriffene Diskussionsbeiträge zu unserer Fragestellung umfasst, 
sowie auf weitgehend unbekannte verbandsinterne Quellen.2 Ergänzungen sind einige 
Hintergrundgespräche in Form von (nicht im Einzelnen zitierten) Experteninterviews, 
die vor allem zum besseren Verständnis informeller Prozesse beitragen. 

In methodologischer Perspektive verwenden wir aufgrund positiver vorgängiger 
Erfahrung das Rational Choice-Paradigma (Coleman 1979, 1990) in seiner „weichen“ 
Variante, so dass vor allem korporative Akteure, ihre unterschiedlichen Interessen, 
Handlungsoptionen sowie strategischen Ziele im Mittelpunkt stehen. 

Die Auseinandersetzung mit dem TEG erfolgt in drei Schritten: 

 Zunächst stehen ungeklärte Fragen seiner Praktikabilität im Vordergrund. Sind 
die im Gesetzestext formulierten Verfahren überhaupt geeignet, die selbst gesetz-
ten Ziele im Prozess der Umsetzung und Anwendung tatsächlich zu erreichen? 

 Danach geht es um seine Einordnung in den breiteren Kontext der Entwicklung, 
insbesondere auf Seiten der Gewerkschaften.  

 Schließlich steht die Frage im Mittelpunkt, ob die von seinen Propagandisten 
behaupteten weit gehenden Konsequenzen für das System der Arbeitsbeziehun-
gen, vor allem die Befürchtungen der Dachverbände der Tarifparteien, durch die 
zu verschiedenen Aspekten vorliegenden empirischen Daten gestützt werden.  

Diese Vorgehensweise bedeutet in negativer Abgrenzung:  

 Wir legen keine weiteren detaillierten Fallstudien zur Geschichte und aktuellen 
Situation einzelner Berufsgewerkschaften vor (Lange 1990; Greef 2010, 2012; Ka-
lass 2010, 2012).  

                                                           
2  Ein Beispiel zur Illustration des Vorgehens, bei dem – zugegebenermaßen – die Grenzen 

zwischen empirischer und investigativer Sozialforschung manchmal undeutlich werden: 
Einbezogen werden nicht nur die offiziellen, im folgenden Kapitel im Einzelnen benann-
ten Selbstdarstellungen der Verbände. Die lebhaften Diskussionen in Mitgliederforen lie-
fern Hinweise auf extern weitgehend unbekannte Interessendivergenzen. Solche Mei-
nungsunterschiede können zu innergewerkschaftlicher Opposition führen wie der 2013 
gegründeten „Initiative für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der GDL“ (www. In-
demore-gdl.de). Ihre Vertreter wenden sich vehement gegen den „Konfrontationskurs“ 
der Verbandsführung und berichten u. a. über Konflikte, die zwischen Vorstandsmitglie-
dern sogar zu Rechtsstreitigkeiten mutieren und sich über mehrere Instanzen hinziehen. 
In der Terminologie der Organisationstheorie: Manifeste Differenzen bestehen nicht nur 
zwischen Prinzipalen und Agenten sondern auch zwischen Prinzipalen. Derartige Infor-
mationen können andere Quellen (wie Interviews) kaum liefern.  

http://www.labournet.de
http://www.In-demore-gdl.de
http://www.In-demore-gdl.de
http://www.In-demore-gdl.de
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 Wir setzen nicht die Diskussion um organisatorische und organisationstheoreti-
sche Voraussetzungen ihrer Handlungsfähigkeit im Spannungsfeld von Mitglieds- 
und Einflusslogik fort (Rekrutierung und Bindung von Mitgliedern, Aggregation 
und Vereinheitlichung sowie Vertretung und Durchsetzung von Interessen) (In-
dustrielle Beziehungen 2008; Sozialer Fortschritt 2008; Schroeder/Kalass/Greef 
2011).  

 Wir konzentrieren uns auf Berufsgewerkschaften als Tarifparteien und gehen 
nicht auf ihre Aktivitäten als Lobbyingorganisationen für berufspolitische Interes-
sen ein (Müller/Wilke 2006; Schroeder/Kalass/Greef 2008; Greef/Speth 2013).  

 Wir klammern die verfassungs-, staats- und arbeitsrechtlichen Probleme aus, die 
anderswo ausführlich behandelt werden (Däubler 2015; di Fabio 2014; Hensche 
2015; Papier 2010; Preis 2014; Reichold 2010; Rieble 2010; Scholz 2010; Waas 
2011).  

2. Berufsgewerkschaften und gemeinsame Merkmale 
Die in unserem Kontext relevanten Berufsgewerkschaften sind: 

 Die 1969 gegründete Vereinigung Cockpit (VC) „ist der Verband der Verkehrs-
flugzeugführer und Flugingenieure in Deutschland“ (http://www.vcockpit.de). 
VC ging in den frühen 1970er Jahren eine Tarifgemeinschaft mit der Deutschen 
Angestelltengewerkschaft – DAG ein, die für die Piloten verhandelte. VC kündig-
te 1999 diese Tarifgemeinschaft, als die DAG beschloss, sich der neu gegründe-
ten Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di anzuschließen (Keller 2004). 
VC war der erste Berufsverband, der durch einen Streik bei der Lufthansa 2001 
seine Anerkennung als Berufsgewerkschaft durchsetzte bzw. einen eigenständigen 
Tarifvertrag schloss, der zunächst erhebliche Entgeltsteigerungen zur Folge hatte. 

 Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) wurde 1992 gegründet, da 
andere Gewerkschaften die Interessen des Kabinenpersonals nicht angemessen 
vertraten. UFO ist seit 2002 gleichberechtigter Tarifpartner und vertritt als Ge-
werkschaft die Interessen von Flugbegleitern in Tarifverhandlungen gegenüber 
verschiedenen Fluggesellschaften (https://www.ufo-online.aero).  

 Die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) entstand 2003 durch den Zusam-
menschluss von Verband deutscher Flugleiter (VdF) und Verband Deutscher 
Flugsicherungs-Techniker und –Ingenieure (FTI). Ein von ihren Vorgängern mit 
der DAG geschlossener Kooperationsvertrag scheiterte 2002 wegen Unzufrie-
denheit mit der Vertretungspolitik der DAG bzw. ver.di (https://www.gdf.de). 
Die GdF setzte 2003 ihre Unabhängigkeit bzw. Anerkennung durch; sie ist die 
einzige Arbeitnehmervertretung bei der Deutschen Flugsicherung (DFS), mit der 
sie regionalisierte Tarifverträge schließt. Die GdF steht in keiner unmittelbaren 
Konkurrenzbeziehung zu anderen Gewerkschaften3 und nimmt insofern neben 
der „Kabinengewerkschaft“ UFO eine Sonderstellung im Rahmen unserer Frage-
stellung ein. Im Übrigen führten Fluglotsen bzw. VdF lange vor den übrigen Be-

                                                           
3  Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass am Frankfurter Flughafen bei den Vor-

feldlotsen eine Konkurrenzbeziehung zu ver.di besteht. 

http://www.vcockpit.de
https://www.ufo-online.aero
https://www.gdf.de
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rufsgewerkschaften bereits in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren mit 
Erfolg streikähnliche Kampfmaßnahmen durch (Lange 1990).  

 Der 1947 gegründete Marburger Bund (MB) (Greef 2012) kooperierte mehre-
re Jahrzehnte mit DAG bzw. ÖTV, später bis 2005 mit ver.di 
(https://www.marburger-bund.de). Als Maßnahmen der Privatisierung sowie 
Ökonomisierung zwecks Effizienzsteigerung im Krankenhausbereich zunahmen 
und im öffentlichen Dienst der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
den Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) ablöste (Greef 2010, 2012; Silvia 2013; 
Glassner/Pernicka/Dittmar 2015), verschlechterten sich infolge dieser Umstel-
lung die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten (vor allem Entgelte, aber auch 
Arbeitszeiten) weiter. Daraufhin setzte der MB 2006 seine Unabhängigkeit bzw. 
Eigenständigkeit als Tarifpartner per Streik- und Protestmaßnahmen von (vor al-
lem jüngeren Assistenz-)Ärzten an Universitätskliniken und kommunalen Kran-
kenhäusern durch. 

 Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) (Kalass 2012, einführend 
http://www.GDL.de) ist die älteste noch bestehende deutsche Gewerkschaft 
(GDL 1992). Nach mehreren erfolglosen Versuchen (Schroeder et al. 2011; Ka-
lass 2012) erreichte sie schließlich 2007/2008 nach längeren, als spektakulär zu 
bezeichnenden Arbeitskampfmaßnahmen gegen den Widerstand der Deutschen 
Bahn – sowie der anderen Bahngewerkschaften – ihre Eigenständigkeit als Tarif-
partei bzw. Anerkennung als unabhängige Gewerkschaft (Hoffmann/Schmidt 
2008, 2009); sie etablierte sich dauerhaft als autonomer Tarifpartner. In unserem 
Kontext ist wichtig, dass die GDL nicht nur die tarifpolitische Vertretung der 
Lokführer sondern des gesamten Fahrpersonals für sich reklamiert, also auch der 
Zugbegleiter, Bordgastronomen, Disponenten und Lokrangierführer, gegenüber 
Deutscher Bahn und Privatbahnen sowie der anderen Bahngewerkschaft.  

Wegen der unterschiedlichen Bedeutung, welche diese Verbände in den vergangenen 
Jahren für die Entwicklung der branchenspezifischen Arbeitsbeziehungen bzw. in 
ihren Organisationsdomänen unter besonderer Berücksichtigung des TEG hatten, 
befassen wir uns vor allem mit VC, MB und GDL.  

Tab. 1:  Mitgliederzahlen und Organisationsgrade von Berufsgewerkschaften 

Verband Mitgliederzahlen Organisationsgrade 

Gewerkschaft der  
Flugsicherung (GdF) 3 800 sehr hoch (80%) bei Fluglotsen; unbekannt bei Vorfeldlotsen 

Gewerkschaft Deutscher  
Lokomotivführer (GDL) 34 000 80% der Triebwagenführer sowie >60% des Zugpersonals 

Marburger Bund 114 200 70% bundesweit 

Unabhängige Flugbegleiter-
organisation (UFO)  10 000 über alle Fluggesellschaften ca. 25% 

Vereinigung Cockpit (VC) 9 300 >80% bei den meisten Fluggesellschaften 

Quellen: GdF: www.gdf.de; GDL: www.gdl.de; MB: www.marburger-bund.de; UFO: Hensche (2007: 1032); VC: 
www.vcockpit.de; Schroeder/Greef (2014: 137). 

https://www.marburger-bund.de
http://www.GDL.de
http://www.gdf.de
http://www.gdl.de
http://www.marburger-bund.de
http://www.vcockpit.de
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Gemeinsame, für unsere Analyse relevante Merkmale sind:  
Der Organisationsgrad4 liegt bei allen Berufsgewerkschaften relativ hoch, obwohl 

die privaten Dienstleistungssektoren traditionell wie aktuell als schwierig zu organisie-
ren gelten (Visser 2012). Er deutet eine hohe Attraktivität für die Beschäftigten an 
bzw. zeigt in eng definierten organizational domains eine weitgehende Ausschöpfung 
des Mitgliederpotentials, die aufgrund der gegebenen Bedingungen kaum deutlich zu 
erhöhen ist. Weiterhin sind die Mitgliederzahlen im Zeitverlauf vergleichsweise stabil, 
d. h. ähnlich hohe Mitgliederverluste, wie sie mehrere Industriegewerkschaften seit 
den mittleren 1990er Jahren erfahren, treten nicht ein.5 

Industriegewerkschaften müssen inklusive Solidarität zwischen ihren Mitglieder-
gruppen herstellen und dabei erhebliche Probleme der Vereinheitlichung bzw. Media-
tisierung heterogener (Gruppen-)Interessen nicht nur in Kauf nehmen sondern lösen; 
die notwendigen verbandsinternen Willensbildungsprozesse und -mechanismen haben 
eine gewisse Nivellierung hoher gruppenspezifischer Forderungen zur Folge. Berufs-
gewerkschaften hingegen, bei denen die reine Größe weniger relevant für die Vertre-
tungswirksamkeit ist, können sich exklusive Solidarität zugunsten der spezifischen 
occupational interests ihres vergleichsweise homogenen Klientels “leisten“, ohne be-
sondere Rücksicht auf die Durchsetzung der Interessen anderer Gruppen nehmen zu 
müssen. Das latent stets vorhandene Problem einer „Entsolidarisierung“ von Mitglie-
dern kann im Fall inklusiver Solidarität manifest werden und ist schwieriger zu lösen 
als bei exklusiver. 

Konfliktfähigkeit bzw. Störpotential dieser Gruppen sind hoch. Die Mitglieder 
gehören zu den Funktionseliten und verfügen aufgrund ihrer Positionierung in Schlüs-
selpositionen der Produktionsprozesse über erhebliche Markt- und Primärmacht. 
Infolge ihres Zusammenschlusses zu Verbänden verfügen sie über eine weitere not-
wendige, kollektive Voraussetzung zur Durchsetzung ihrer gruppenspezifischen Inte-
ressen, nämlich über Organisationsmacht. Die Verbände können diese Ressourcen 
nutzen – und nutzen sie seit den frühen 2000er Jahren unter veränderten Rahmenbe-
dingungen tatsächlich. Die Aktivierung dieses Drohpotentials bzw. die notwendige 
Mobilisierung ihrer Mitglieder gelingt Berufsgewerkschaften aufgrund der geringen 
Gruppengröße bzw. der dichten und schnellen, formalen wie informellen Kommuni-
kationsmöglichkeiten sowohl zwischen den Mitgliedern als auch zwischen Verbands-
führung und Mitgliedern eher und besser als großen Gruppen (wie Industriegewerk-
schaften (special interest groups versus encompassing organizations im Sinne von 
Olson 1968, 1985). 

                                                           
4  Aus den öffentlich zugänglichen Daten lassen sich lediglich Bruttoorganisationsgrade 

angeben, die aus verschiedenen Gründen mit Vorsicht zu interpretieren sind: Sie enthal-
ten eine nicht spezifizierte Zahl von Rentnern und Pensionären. Ein Teil der Mitglieder 
sind Beamte, die aufgrund des für sie geltenden Streikverbots über eine geringere Kon-
fliktfähigkeit verfügen als andere Arbeitnehmer. 

5  Die Mitgliederzahl des MB steigt seit Mitte der 1990er Jahre (Schroeder et al 2011, 134) 
und stabilisiert sich Ende der 2000er Jahre auf hohem Niveau. Die GDL verliert Mitte 
der 1990er sowie Mitte der 2000er Jahre Mitglieder (ebd. 78) und gewinnt danach neue 
Mitglieder. 
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In analytischer Sicht besteht das Eigeninteresse bzw. vorrangige Ziel der Berufs-
gewerkschaften zunächst im Abschluss eigenständiger Tarifverträge und nicht – oder 
in organisationstheoretischer Perspektive zumindest nicht ausschließlich – in mög-
lichst weit gehenden Verbesserungen einzelner Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder 
(vor allem der Entgelte und Arbeitszeiten) im Rahmen bereits geltender Kollektivver-
träge. In der Perspektive der Arbeitsbeziehungen ist diese organisationspolitische Di-
mension des Gesamtproblems, die in ökonomischen und juristischen Analysen zu-
meist vernachlässigt wird, hinreichend zu berücksichtigen. 

Berufsgewerkschaften werden in ihren engen organizational domains zu Konkur-
renten der Industriegewerkschaften. Sie sind nicht nur Maximierer des Mitgliedernut-
zens im strikt ökonomischen Sinn (in Bezug auf Entgelte und Arbeitszeiten), sondern 
verfolgen auch eigene organisatorische Ziele (wie Anerkennung als Verhandlungs-
partner, Sicherung von Ressourcen und Wachstum bzw. Überleben der Organisation). 

Zuerst beenden diese Verbände nach längeren Überlegungen und verbandsinter-
nen Diskussionen die seit Jahren bestehenden, eingespielten Verhandlungs- bzw. Ta-
rifgemeinschaften mit Industriegewerkschaften. 6  Nach Vollzug dieser Trennungen 
insistieren sie auf separaten Verhandlungen für die von ihnen vertretenen kleinen 
Gruppen; sie demonstrieren ihre Konfliktfähigkeit und -bereitschaft mehr oder weni-
ger spektakulär gegenüber Arbeitgebern und Öffentlichkeit. Aufgrund ihrer früheren 
Mitgliedschaft in Tarifgemeinschaften sowie deren Ausschüssen verfügen sie über 
umfangreiche Verhandlungserfahrung und kennen ihre Einflussmöglichkeiten, die sie 
nunmehr zu nutzen wissen.  

Tab. 2:  Berufsgewerkschaften: Gründungsjahr und erster Tarifvertrag 

Verband Gründungsjahr Erster Tarifvertrag 

VC 1969 2001 

GDL 1867 2007 

GdF 1952/2004 2004 

MB 1947 2006 

UFO 1992 2002 

Quelle: Lesch (2010: 1); Greef/Speth (2013: 13); Bispinck (2015) 
 

Durch den erstmaligen Abschluss eines unabhängigen Spartentarifvertrages erreichen 
diese Verbände die offizielle Anerkennung ihrer Unabhängigkeit sowie eine deutliche 
Aufwertung ihres Status. Hinter diesen einmal erreichten Stand der Profilierung so-
wohl gegenüber konkurrierenden Gewerkschaften als auch Arbeitgebern sowie der 
Legitimierung gegenüber der Öffentlichkeit führt kein Weg mehr zurück. Die auf die 
ersten Abschlüsse folgenden Tarifverträge belegen diesen Sachverhalt der Irreversibili-
tät eingetretener Veränderungen. 

                                                           
6  VC mit DAG bzw. ver.di, GdF mit ver.di, MB mit ver.di, GDL mit Transnet und GDBA 

(Böhm 2007). 
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Für Industrie- und Multibranchengewerkschaften bedeutet die zunehmende 
Wichtigkeit einiger Berufsgewerkschaften zunächst eine Herausforderung, später in 
Einzelfällen eine latente Bedrohung nicht sämtlicher, aber einzelner Segmente ihrer 
Organisationsdomänen und damit deren Bestandsstabilität bzw. -sicherung. Dieser 
Einfluss stellt ihr seit langem etabliertes, nahezu hegemoniales und bis dato recht ef-
fektives Monopol der Interessenvertretung in diesen Segmenten in Frage, verschärft 
die latente Konkurrenz um aktuelle wie potentielle Mitglieder – und um wichtige Res-
sourcen wie Mitgliedsbeiträge sowie Macht – und schafft neue Konfliktpotentiale bzw. 
-felder. 

Diese Konstellation, dass alternative Verbände bestehen, ist für die Bundesrepub-
lik aufgrund der Dominanz des Industrieverbandsprinzips nach wie vor untypisch. Sie 
wird in unserem Kontext in besonderem Maße relevant, wenn Gewerkschaften (vor 
allem die GDL) versuchen, ihre Machtbasis bzw. Organisationsdomäne zu Lasten 
anderer zu erweitern. Wesentlich für die Auseinandersetzung um Tarifeinheit und 
Tarifpluralität ist also die Frage, ob die organizational domains und der einhergehende 
Vertretungsanspruch der Gewerkschaften voneinander abgegrenzt sind oder sich 
überlappen. 

3. Probleme der Praktikabilität 
Der entscheidende Passus des TEG, der die Änderung des Tarifvertragsgesetzes 
(Art.1, Abs.2) betrifft, lautet: „Soweit sich die Geltungsbereiche nicht inhaltsgleicher 
Tarifverträge verschiedener Gewerkschaften überschneiden (kollidierende Tarifverträ-
ge), sind im Betrieb nur die Rechtsnormen des Tarifvertrages derjenigen Gewerk-
schaft anwendbar, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des zuletzt abgeschlossenen 
kollidierenden Tarifvertrags im Betrieb die meisten in einem Arbeitsverhältnis stehen-
den Mitglieder hat.“ Wenn sich ihre Geltungsbereiche nicht überschneiden, können 
weiterhin mehrere Tarifverträge verschiedener Gewerkschaften parallel gelten (sog. 
gewillkürte Tarifpluralität). 

Zunächst bestehen ungeklärte Fragen der Praktikabilität bzw. Zweckdienlichkeit 
vor allem hinsichtlich der Umsetzung und Wirkung (zusammenfassend in juristischer 
Sicht Däubler/Bepler 2016, aus industrial relations-Perspektive Keller 2015): 

 Wie sollen die Mehrheitsverhältnisse in Bezug auf Gewerkschaftsmitgliedschaft 
festgestellt werden? Eine Abstimmung der Beschäftigten scheidet als nicht-
praktikable Alternative aus. Mit Widerstand der unterlegenen Gewerkschaft wäre 
zu rechnen, da deren Rechte massiv eingeschränkt würden, was zu Mitgliederver-
lusten bzw. zu geringerer Attraktivität für potentielle Mitglieder führen würde. 
Eine Offenlegung der Mitgliederliste seitens der Gewerkschaften zur „betriebsbe-
zogenen Mehrheitsfeststellung“ scheidet aus Gründen der informationellen 
Selbstbestimmung der Mitglieder ebenfalls aus; sie würde zudem der Gegenseite 
wichtige Informationen über das Droh- bzw. Streikpotenzial liefern. Wahlen ei-
ner repräsentativen Gewerkschaft sind ebenfalls kein probates Mittel.  
Das TEG favorisiert zur Auflösung von Tarifkollisionen das Mehrheitsprinzip. 
Im Zweifelsfall soll sich die Klärung nicht wie bis dato üblich nach dem Speziali-
täts- sondern nach dem „betrieblichen Mehrheitsprinzip“ richten. Gegebenenfalls 
soll im Rahmen der Beweisführung zur Feststellung der Mehrheitsverhältnisse ei-
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ne „notarielle Erklärung“ erfolgen. Ihre Erstellung und Überprüfung würde aller-
dings in Einzelfällen auf erhebliche praktische Schwierigkeiten stoßen (Deutscher 
Bundestag 2015a).   
Bei konkreten Interpretationskonflikten würden (weiterhin bzw. wiederum) die 
zuständigen Arbeitsgerichte unter hohem Zeitdruck zu entscheiden haben. Bei 
diesen Einzelfällen ginge es nicht nur wie in der Vergangenheit um die Anwen-
dung von Indikatoren zur Beurteilung der Verhältnismäßigkeit von Streiks, die, 
wie die Erfahrung zeigt, stets schwierig zu operationalisieren bzw. zu beurteilen 
sind, sondern zusätzlich um die von den Gewerkschaften zu unterbreitenden, no-
tariell zu prüfenden Mitgliederlisten. Deren Vollständigkeit, Korrektheit und Ak-
tualität könnte sowohl von der anderen Gewerkschaft als auch vom Arbeitgeber 
angezweifelt werden; möglicherweise wäre die Prüfung in den folgenden Tarif-
runden wegen wechselnder Mehrheiten zu wiederholen.7 Vor allem bei knappen 
Mehrheiten dürfte dieses Verfahren zur rechtssicheren Klärung auf erhebliche 
praktische Schwierigkeiten stoßen, zumal sich Mehrheitsverhältnisse nicht nur 
zwischen sondern während einzelner Tarifrunden ändern können.8 Verfahren, die 
nicht nur legal, sondern zugleich operational sind, um bei Tarifkollisionen als fi-
nale Mechanismen der Konfliktlösung zur Verfügung zu stehen, werden nicht 
ausreichend präzisiert. 

 Das Problem einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse wird auch durch die der 
unterlegenen Gewerkschaft eröffneten Optionen nicht gelöst: Sie erhält ein sog. 
vorgelagertes Anhörungsrecht, d.h. sie kann in einem mündlichen Vortrag beim 
Arbeitgeber die eigenen Forderungen und Vorstellungen vortragen, sowie ein 
sog. nachgelagertes Nachzeichnungsrecht, d. h. sie kann den von der Mehrheits-
gewerkschaft geschlossenen Tarifvertrag vollständig übernehmen. Es handelt sich 
bei beiden Optionen lediglich um ein „Placebo für die Minderheitsgewerkschaft“ 
(Hensche 2015: 26), deren Kollektivrechte deutlich eingeschränkt – und gewis-
sermaßen unter Mehrheitsvorbehalt gestellt werden. Ein wirksamer Minderhei-
tenschutz ist kaum gegeben.  

 Das Gesetz soll die Konkurrenz zwischen Gewerkschaften abbauen und Anreize 
zur Kooperation schaffen, kann aber den entgegen gesetzten Effekt haben: Es 
kann die gegebene Konkurrenzsituation sogar verschärfen, da die unterlegene 
Gewerkschaft nunmehr mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln aggressiver 
Mitgliederwerbung versuchen muss, von der Minderheits- zur Mehrheitsgewerk-
schaft zu mutieren, um ihre eigenen Interessen bzw. die ihrer Mitglieder in späte-
ren Tarifrunden effektiv durchsetzen zu können. Der Begriff „Häuserkampf“ 
würde eine gänzlich andere Bedeutung erlangen, der intendierten Wahrung des 
„Betriebsfriedens“ und der „Sozialpartnerschaft“ wäre jedenfalls nicht gedient. 

                                                           
7  Ein Beispiel für ungewisse Mehrheiten sind in der Luftfahrtindustrie die Bodenverkehrs-

dienste, bei denen ver.di und komba um Mitglieder konkurrieren. 
8  Schließlich bleibt zu klären, welche tarifliche Regelung für nicht-organisierte Mitarbeiter, 

deren Zahl erheblich sein kann, oder solche, die ihre Mitgliedschaft nicht offen legen 
(wollen), gelten soll. In diesen Fällen würde wohl die einzelvertragliche Regelung aus-
schlaggebend sein. 



262  Berndt Keller: Berufs- und Spartengewerkschaften 

 Der „repräsentative“, nicht mehr dem Spezialitätsprinzip folgende Tarifvertrag 
begründet zugleich eine allgemeine Friedenspflicht, d.h. er bindet für seine Lauf-
zeit auch Tarifverträge konkurrierender Gewerkschaften – und macht aus indivi-
dueller Sicht die Mitgliedschaft durch den faktischen Entzug ihrer Verhand-
lungsmacht bzw. Streikfähigkeit unattraktiv. Für die Durchsetzung des alternati-
ven, sog. Anschlusstarifvertrages darf nur nach Auslaufen des repräsentativen ein 
Arbeitskampf geführt werden, wodurch sein Abschluss irrelevant wird und/oder 
sich konfliktreich gestaltet.  

 Der in konkreten Anwendungsfällen des TEG zentrale, gleichzeitig jedoch stritti-
ge Betriebsbegriff soll betriebsverfassungsrechtlich bestimmt werden, der tarif-
rechtliche soll ihm entsprechen. Er wird nicht präzise definiert bzw. eindeutige 
Abgrenzungen erfolgen nicht (zu Einzelheiten Walser 2015). Die genaue Festle-
gung des Betriebszuschnitts fällt unter das ausschließlich unternehmerische Ent-
scheidungsrecht, woraus sich unterschiedliche organisatorische Gestaltungsspiel-
räume ergeben können (Däubler/Bepler 2016; Preis 2014; Sachverständigenrat 
2010).9 Der Arbeitgeber könnte im Rahmen seiner „management prerogatives“ 
autonom über Ausgliederungen in Subunternehmen bzw. Restrukturierungsmaß-
nahmen entscheiden – durchaus auch mit Blick auf die gegebenen Mehrheitsver-
hältnisse der organisierten Arbeitnehmer. Außerdem kann die Fokussierung auf 
die Betriebsebene den Abschluss großräumiger Tarifverträge behindern und nicht 
nur zu weiterer Dezentralisierung sondern sogar zur „Verbetrieblichung“ der Ta-
rifpolitik beitragen. In einzelnen Unternehmen können weiterhin – je nach den 
gewerkschaftlichen Mehrheitsverhältnissen in einzelnen Betrieben – verschiedene 
Tarifverträge gelten.  

Eine Zwischenzusammenfassung lautet: Das TEG weist eine Reihe erheblicher Prob-
leme auf, die sich in vier Punkten zusammenfassen lassen. Die Verfahren zur Feststel-
lung der betrieblichen Mehrheitsverhältnisse bei Tarifkollisionen sind kaum praktika-
bel, die vorgelagerten Anhörungs- bzw. nachgelagerten Nachzeichnungsrechte 
schränken die Kollektivrechte der unterlegenen Gewerkschaft ein, die Regelung des 
Arbeitskampfproblems, insbes. der allgemeinen Friedenspflicht durch den repräsenta-
tiven Tarifvertrag, behindert die konkurrierende Gewerkschaft, die betriebsverfas-
sungsrechtliche Bestimmung des Betriebsbegriffs eröffnet dem Arbeitgeber organisa-
torische Gestaltungsspielräume. 

Eine Ergänzung ist notwendig: Die Mehrheitsverhältnisse im Betrieb können sich 
umkehren, d.h. Industriegewerkschaften müssen nicht unbedingt über die Mehrheit 
der Mitglieder verfügen. Insofern sind deren organisationspolitische Interessen weni-
ger eindeutig zu definieren, als es prima facie den Anschein haben mag. Eine weitere 
mögliche Konstellation findet in der aktuellen Diskussion kaum Beachtung: Tarifkolli-
sionen können auch verstärkt zwischen Industriegewerkschaften vorkommen, die 
beide Mitglieder des DGB sind, etwa bei der Organisierung von Beschäftigten in 
                                                           
9  Ein Beispiel: Der Geltungsbereich des Tarifvertrages wäre nicht der Konzern Deutsche 

Bahn AG sondern verschiedene Betriebe innerhalb des Konzerns. In einzelnen der ca. 
300 Bahnbetriebe kann die GDL über die Mehrheit organisierter Mitglieder verfügen. Ein 
anderes in der Literatur genanntes Beispiel ist die Post. 
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Wertschöpfungsketten (wie in der Energiewirtschaft, IT oder Logistik), die nicht mehr 
dem Organisationsprinzip von Industrieverbänden folgen. Würden entsprechende 
Konflikte über die Abgrenzung von Organisationsdomänen durch Anwendung des 
Mehrheitsprinzips gelöst (etwa zwischen IG Metall und ver.di), würde der Konflikt 
eine andere Qualität gewinnen, da er zwischen DGB-Mitgliedsverbänden auftreten 
würde. Derartige zwischengewerkschaftliche Konkurrenz, die traditionell wie aktuell 
bereits besteht (Kirsch 2015), kann sich in Zukunft verschärfen. Schließlich kann 
Wettbewerb um Mitglieder nicht nur zwischen DGB-Mitgliedsgewerkschaften vor-
kommen sondern auch zwischen DGB- und DBB-Mitgliedsverbänden (etwa ver.di 
und Kommunalgewerkschaft für Beamte und Arbeitnehmer – komba). Allgemein 
formuliert: Das aus dem TEG resultierende generelle Problem von Minderheitenge-
werkschaften betrifft nicht nur Berufsgewerkschaften. 

4.  Einordnung in den Kontext der (Gewerkschafts-)Entwicklung 
Im nächsten Schritt der Auseinandersetzung mit dem TEG geht es nicht mehr um die 
Probleme seiner Praktikabilität in der Umsetzungsphase. Im Mittelpunkt steht seine 
Einordnung in den breiteren Kontext eingetretener Entwicklungen, insbesondere auf 
Seiten der Gewerkschaften. In empirischer Perspektive sprechen für die vom BAG 
sukzessiv vorgenommene Verlagerung vom Rechtsgrundsatz der Tarifeinheit zu dem 
der Tarifpluralität verschiedene tatsächlich eingetretene institutionelle Veränderungen. 
Das TEG versucht einerseits, den status quo ante der Arbeitsbeziehungen wiederher-
zustellen, vernachlässigt andererseits die Lösung von Problemen. 

 Eine Ausdifferenzierung bzw. zunehmende Heterogenität tritt an die Stelle einer 
vormaligen, vergleichsweise hochgradigen Homogenität der Arbeitsbeziehungen 
und ihrer korporativen Akteure. Lediglich in einer geringen Zahl von Dienstleis-
tungsbranchen bzw. Unternehmen, kommt es zu Tarifpluralität zwischen Indust-
rie- und Berufsgewerkschaften. Die Zahl der aktiven Berufsgewerkschaften bleibt 
gering; ihre Bedeutung für die gesamte Tarifpolitik bzw. das tarifpolitische System 
(als Überblick Kädtler 2014) hält sich nach wie vor in engen Grenzen. Die Rege-
lung des TEG soll nur für die geringe Zahl von Berufsgewerkschaften gelten. Ei-
ne deutliche Zunahme durch Mutation von Berufsverbänden zu Berufsgewerk-
schaften oder durch Neugründungen ist – entgegen andersartigen Befürchtungen 
– in empirischer Perspektive nicht zu konstatieren.  

 Konkurrenz von Gewerkschaften ist kein neuartiges Phänomen. Tarifpluralität 
stellt weder im historisch-nationalen (Müller-Jentsch 1985; Streeck 1993, 2005; 
Schroeder/Greef 2014) noch im internationalen Vergleich (Waas 2011; Visser 
2012) einen Ausnahmefall im Vergleich zur Tarifeinheit dar. Diese spezifische 
Konstellation der Interessenvertretung wurde mehrere Jahrzehnte nicht virulent 
wegen der engen Kooperation im Rahmen von Tarifgemeinschaften, konkret 
durch die informelle Anerkennung und Akzeptanz der Tarifführerschaft der grö-
ßeren DGB- seitens der kleineren Gewerkschaft.10 Entscheidend für die Zukunft 

                                                           
10  Die jahrzehntelange Existenz der unabhängigen DAG führte nicht zu einem höheren 

Konfliktniveau, da Verhandlungsgemeinschaften mit DGB-Gewerkschaften bestanden, 
etwa im öffentlichen Dienst mit der ÖTV. In anderen Bereichen versuchte die DAG in 
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der Arbeitsbeziehungen, insbesondere der Tarifpolitik, ist weiterhin nicht die 
Zahl der Gewerkschaften sondern die Gestaltung ihrer zwischenverbandlichen 
Beziehungen. Letztere lassen sich im Gegensatz zur ersten durch Regulierung sei-
tens des Staates nur begrenzt beeinflussen; sie können nur von den Gewerkschaf-
te  gestaltet und verändert werden.  

 Gewerkschaftskonkurrenz kann in den Formen Unter- oder Überbietung auftre-
ten. Die politische Diskussion thematisiert nur die (potentielle, nicht faktische) ta-
rifpolitische Überbietungskonkurrenz durch Berufsgewerkschaften, nicht hinge-
gen die (tatsächlich u. a. im Handwerk sowie bei der Leiharbeit) häufigere Unter-
bietungskonkurrenz durch zumeist dem CGB angehörende Konkurrenzgewerk-
schaften (Bispinck/Dribbusch 2008; Dribbusch 2010a; Dieterich 2010; Hensche 
2010). Ausschließlich erstere wird zum unbedingt zu lösenden Problem erklärt 
und als Begründung der Forderungen nach gesetzlicher Wiedereinführung der 
Tarifeinheit angeführt.   
Die Expansion des Niedriglohnsektors, der in der Bundesrepublik im Laufe der 
2000er Jahre ein im internationalen Vergleich überdurchschnittliches Ausmaß er-
reicht (Bosch/Weinkopf 2008), erfolgt in anderen Branchen. Der seit 2015 gel-
tende allgemeine gesetzliche Mindestlohn hat in den für unsere Fragestellung re-
levanten Branchen keine besondere Bedeutung; die Berufsgewerkschaften spielen 
in der politischen Auseinandersetzung um seine Einführung bzw. Umsetzung 
keine Rolle, weil ihre Mitglieder wegen ihrer Markt- und Organisationsmacht nur 
marginal betroffen sind. 

 Das zur Notwendigkeit einer Wiedereinführung der Tarifeinheit angeführte Prin-
zip einheitlicher Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten eines Unternehmens 
gilt längst nicht mehr, u. a. nicht für verschiedene Gruppen (atypisch Beschäftig-
ter wie Minijobber, Leiharbeitnehmer sowie Arbeitnehmer mit Werk- oder 
Dienstverträgen) oder infolge von Outsourcing 11  und Restrukturierung (Hel-
fen/Nicklich 2013). Insofern findet die von Arbeitgebern und ihren Verbänden 
beklagte „Spaltung der Belegschaften“ und „Störung des Betriebsfriedens" längst 
statt – in anderen Branchen als denen mit Berufsgewerkschaften. Allerdings setzt 
das TEG nicht an diesen zunehmenden Tendenzen an. Die Entstehung von Ta-
rifpluralität ist nur ein – nicht entscheidender – Grund für die Pluralisierung der 
Beschäftigungsformen; die seit langem bestehende Segmentation in Kern- und 
Randbelegschaft (Sengenberger 1987) verändert sich ohne Zutun der Berufsge-
werkschaften in eine Spaltung zwischen Insidern und Outsidern (Lindbeck/ 
Snower 2001).  

                                                           
 

Ermangelung eigener Streikfähigkeit nicht, mit eigenständigen Verhandlungen ihre Po-
sition zu verbessern. 

11  Die Deutsche Bahn betreibt eine eigene Zeitarbeitsfirma (https://www.dbzeitarbeit.de/) 
und beschäftigt u. a. Lokführer zu spezifischen Bedingungen. Außerdem unterscheiden 
sich die Arbeitsbedingungen der verbeamteten von denen der übrigen Lokführer. 

https://www.dbzeitarbeit.de/


Industrielle Beziehungen, 23(3): 253-279 DOI 10.1688/IndB-2016-03-Keller  265 
 

In der Diskussion über Berufsgewerkschaften bzw. Tarifeinheit vs. Tarifpluralität 
nehmen Fragen von Arbeitskämpfen einen hohen Stellenwert ein. Wir gehen auf die-
sen Aspekt daher gesondert ein.  

Die Bundesrepublik gehört traditionell wie aktuell in internationalen Vergleichen 
sowohl der EU- als auch der OECD-Mitgliedsländer unbestritten zu den arbeits-
kampfarmen bzw. „wirtschaftsfriedlichen“ Ländern (European Foundation 2007: 23ff; 
Deutscher Bundestag 2014; WSI-Tarifarchiv 2015; European Commission 2015).12 Im 
Rahmen des wirtschaftlichen Strukturwandels verschiebt sich der Schwerpunkt der 
häufiger und stärker betroffenen Branchen von den Produktions- zu den Dienstleis-
tungsbranchen (u. a. von der Metall- und Elektroindustrie zu vor allem privaten 
Dienstleistungen) (Dribbusch/Birke 2014). Neben diesem empirisch vielfach bestätig-
ten Sachverhalt der „Tertiarisierung“ von Arbeitskämpfen (international vergleichend 
Vandaele 2011) ist eine Veränderung ihrer Austragungsformen festzustellen (Rehder/ 
Deinert/Callsen 2012).  

Das Arbeitskampfniveau steigt – entgegen häufigen anderslautenden Behauptun-
gen (für andere Göhner 2010) – trotz der in den vergangenen Jahren zu verzeichnen-
den Streiks von Berufsgewerkschaften nicht deutlich an.13 Die Durchschnitts- oder 
Gesamtzahl der beteiligten Arbeitnehmer bleibt niedrig, weil die betroffenen Dienst-
leistungsbereiche klein sind. Die Streiks sind in der Mehrzahl relativ kurz oder werden 
mehrfach unterbrochen, um weitere Verhandlungen führen zu können; die Folgen für 
das Konfliktniveau sind daher trotz zunehmender Konflikthäufigkeit gering. 14 

Die Kosten von Streiks werden zumeist überschätzt (Schnabel 2015). Zudem 
werden die öffentlichen bzw. gesamtwirtschaftlichen Kosten bzw. ihre tatsächlichen 
Konsequenzen für am Konflikt unbeteiligte Dritte aus interessenpolitischen Gründen 
häufig übertrieben, da die öffentliche Meinung von der eigenen Position überzeugt 

                                                           
12  Zu diesem Resultat gelangen sowohl die offizielle Streikstatistik der Bundesagentur für 

Arbeit als auch die Daten aus anderen Quellen (zu Einzelheiten Dribbusch 2010b, 
Boll/Kalass 2014).  

13  Da einzelne (große) Streiks die Jahresdaten stark beeinflussen können, werden üblicher-
weise mehrere Jahre (etwa zu Fünf- oder Zehnjahresdurchschnitten) zusammengefasst. 
Insofern führt eine Fokussierung auf Streiks in einzelnen Jahren zu einer verzerrten 
Wahrnehmung der Gesamtsituation. Konkret: Wer etwa die Situation bei der Bahn 2014 
und/oder 2015 als Beleg für die Notwendigkeit einer Einschränkung des Streikrechts an-
führt, übersieht die konfliktarmen bzw. -losen Jahre davor (und aufgrund der getroffenen 
Regelungen wahrscheinlich danach). 

14  Einen alternativen, über die üblicherweise in der Streikforschung verwendeten Indikato-
ren hinausgehenden und daher ungewöhnlichen Ansatz zur Messung der Konfliktintensi-
tät von Tarifverhandlungen unter Berücksichtigung verschiedener Eskalationsstufen legt 
Lesch (2013) vor. Er fokussiert auf die Aktionen von Gewerkschaften, Arbeitgeber(-
verbänden) und ihre Handlungsalternativen, etwa im Rahmen von Organisations- bzw. 
Anerkennungskonflikten. Damit wird ein Problem repliziert, welches für die Forschung 
über Arbeitsbeziehungen typisch ist, nämlich ihre Gewerkschaftszentrierung. In inhaltli-
cher Perspektive stellt sich u. a. die Frage, ob Schlichtungsversuche als weitere lineare Stu-
fe einer Konflikteskalation klassifiziert werden können – oder das genaue Gegenteil beab-
sichtigen bzw. im Erfolgsfall tatsächlich bewirken. 
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und die Gegenseite geschwächt werden soll. Die wiederholt vorgebrachten Forderun-
gen nach Einschränkung des Streikrechts (Franzen/Thüsing/Waldhoff 2012; Wissen-
schaftlicher Beirat 2016) haben keine hinreichende empirische Fundierung. 

Bei einer Unterscheidung nach beteiligten Gewerkschaften machen die Streiks 
von Berufsgewerkschaften nur einen geringen Teil aller Ausfalltage aus; er betrug 
zwischen 2006 und 2014 lediglich 6,7 Prozent (Bispinck 2015). Die Zahl der einbezo-
genen Arbeitnehmer ist aufgrund der Mitgliederzahl der Berufsgewerkschaften relativ 
gering. Außerdem gilt, dass die macht- bzw. organisationspolitischen Statuskonflikte 
um die Anerkennung als eigenständige Tarifpartei in der Mehrzahl der Fälle konflikt-
intensiver und langwieriger sind als die späteren, eher interessenpolitisch geprägten 
Tarifkonflikte (Lesch 2015). Beide Varianten sind getrennt zu analysieren und einzu-
ordnen. 

Die ungleiche Verteilung der Streiks auf die Berufsgewerkschaften (Bach-
mann/Schmidt 2015) stützt die Vermutung, dass es sich letztendlich um eine „Lex 
Deutsche Bahn“ oder „Lex GDL“ bzw. um eine staatliche Einzelfallintervention trotz 
bestehender Tarifautonomie handelt. Sog. Tarifkollisionen kommen in anderen Berei-
chen (etwa bei der Lufthansa durch die VC oder in Krankenhäusern durch den MB) – 
zumindest aktuell – kaum vor, da die Organisationsdomänen bzw. Zuständigkeiten für 
einzelne Beschäftigtengruppen klar voneinander abgegrenzt sind und die Gewerk-
schaften – im Gegensatz zur GDL – nicht versuchen, ihre Organisationsbereiche 
auszudehnen.15 

Der häufig behauptete, enge Zusammenhang von Gewerkschaftspluralismus 
und Streikhäufigkeit lässt sich durch einen Blick über die Landesgrenzen erhellen: 
Gewerkschaftskonkurrenz führt nicht quasi-automatisch zu mehr Arbeitskämpfen. 
Die Erfahrungen in Großbritannien zeigen, dass die Existenz mehrerer Gewerk-
schaften im selben Unternehmen nicht notwendigerweise eine Fragmentierung der 
Tarifverhandlungen und/oder ein höheres Streikaufkommen zur Folge hat: “.. where 
the multiple unions bargain as a single unit the chance of a strike is lower than if 
they bargain separately… So any problems associated with multiple-unions can be 
moderated … by reducing the number of units in the workplace…” (Metcalf/ 
Wadsworth/Ingram 1993: 8).16  

Zusammenfassend gilt: Aus den genannten Gründen ist eine per Gesetz eingelei-
tete Rückkehr zur Tarifeinheit, die mit Streiks in einzelnen Bereichen privater Dienst-
leistungssektoren, vor allem in den Gesundheits- und Verkehrsbranchen, begründet 
wird, kaum als dringend notwendig anzusehen. Anders formuliert: Auf Basis der un-

                                                           
15  Insofern ist die Situation, dass neben VC auch ver.di Tarifverträge für Piloten schließt, 

folgenlos. 
16  Eine aktuelle Studie über Neuseeland, das im Gegensatz zu den USA Gewerkschaftsplu-

ralismus anstelle von “exclusive bargaining representation” anerkennt, gelangt zu einem 
ähnlichen Resultat: „Our study reveals that conflicts do happen in a multi-union setting, 
most commonly over membership and bargaining, but that both the level and conse-
quences of conflict are low. This empirical evidence should help to dispel the belief that 
minority unionism (and multi-unionism) inevitably leads to more conflict and labour 
fragmentation” (Harcourt/Lam/Wood 2014: 668). 
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umstrittenen empirischen Daten über Arbeitskämpfe ist ein (auch nur indirekter) Ein-
griff in das Streikrecht kaum zu rechtfertigen; als rein prophylaktische Maßnahme für 
„den Fall der Fälle“ fehlt ihm die notwendige Legitimation. 

5.  Konsequenzen für das System der Arbeitsbeziehungen? 
Bisher haben wir ausschließlich die potentiellen Folgen der Gewerkschaftskonkurrenz 
für die Arbeitsbeziehungen in den betroffenen privaten Dienstleistungsbranchen be-
handelt. Diese Veränderungen der Organisations- und Kollektivverhandlungsstruktu-
ren können jedoch Konsequenzen haben, die (mehr oder weniger) über die unmittel-
bar tangierten Branchen hinaus reichen.  

In Öffentlichkeit und Medien werden wiederholt Vermutungen geäußert, dass die 
analysierten Fälle „Schule machen“ werden, d. h. andere, vor allem neu gegründete 
Gewerkschaften den Beispielen der inzwischen etablierten Berufsgewerkschaften fol-
gen und ebenfalls versuchen, autonome Kollektivverhandlungen, gegebenenfalls unter 
Einsatz von Streiks, zu führen bzw. durchzusetzen. In der Folge drohten „englische 
Verhältnisse“ (der 1960er und 1970er Jahre), was unbedingt zu vermeiden sei (für 
andere Göhner 2010; Vogler 2010). Befürchtungen einer „Zersplitterung der Tarif-
partner in unterschiedliche Partikularinteressen“ (BDA 2013: 11) bzw. einer „Zerklüf-
tung der Tariflandschaft“ (Sommer 2010) sowie einer „Gefährdung der Tarifautono-
mie“ und „Vervielfachung kollektiver Konflikte“ äußern vor allem Vertreter von Ar-
beitgeberverbänden aber auch von Gewerkschaften (BDA/DGB 2010); insgesamt 
drohe eine weit gehende „Erosion der Tarifbindung“ oder generelle „Fragmentierung 
der Arbeitsbeziehungen“. 

Die Propagandisten einer Wiederherstellung der Tarifeinheit per Gesetz argu-
mentieren häufig mit derartigen vermuteten Konsequenzen von Tarifpluralität. Damit 
stellt sich die – erstaunlicherweise selten diskutierte – Frage, ob bzw. welche Folgen 
für die etablierten Arbeitsbeziehungen insgesamt aus den eingetretenen Entwicklun-
gen tatsächlich resultieren (können), etwa in Form einer stärkeren Dezentralisierung 
im Sinne einer Verschiebung der Verhandlungsebene und Machtverteilung von der 
Branche auf das Unternehmen.17 Gleichzeitig geht es um die Frage, ob bzw. wie die 
skizzierten branchenspezifischen Veränderungen zu allgemeinen Entwicklungstrends, 
d. h. zu denen in anderen, häufiger analysierten Branchen „passen“.  

Aufgrund der seit den 1980er Jahren eingetretenen Tendenzen der Heterogenisie-
rung von Arbeitsbeziehungen und Arbeitsmärkten (u. a. Flexibilisierung, Deregulie-
rung) gilt die Zukunft des Flächen- bzw. Verbandstarifvertrages, der einheitliche Stan-
dards vorgibt, als ungewiss (Bispinck 2007). Diese langfristige Entwicklung findet 
allerdings keine Entsprechung durch die organisatorischen Veränderungen in einer 
eng begrenzten Zahl privater Dienstleistungsbranchen. Deren Ursachen liegen nicht 
wie in anderen Branchen in der zunehmenden Internationalisierung der Wirtschaft 
(Europäisierung, Globalisierung), ihrer fortschreitenden Digitalisierung oder in zu-
nehmendem Einfluss supranationaler Institutionen (von Europäischer Kommission 
bis Troika). Diese branchenspezifischen Entwicklungen werden vielmehr durch Poli-

                                                           
17  Die Mehrzahl der externen Beobachter teilen definitiv nicht dieses „journalistische Kri-

senszenario“ (Schroeder et al. 2008, 75).  
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tiken der Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung (vor allem im Verkehrs- 
und Gesundheitssektor) verursacht – und nicht, wie häufig behauptet, durch die Ver-
selbständigung bzw. das Erstarken einiger Berufsgewerkschaften.  

Ein weiterer Unterschied besteht in der Tatsache, dass nicht, wie in anderen Pro-
duktions- und Dienstleistungssektoren, Arbeitgeber und Management diesen Wandel 
bestimmen. Er wird vielmehr von einzelnen (Berufs-)Gewerkschaften initiiert und 
über mehrere Tarifrunden gegen den anhaltenden, bisweilen massiven Widerstand der 
Gegenseite durchgesetzt. Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, als sie trotz 
der grundlegenden strukturellen Machtasymmetrie auf dem Arbeitsmarkt sowie in 
Zeiten eines generell abnehmenden Einflusses von Gewerkschaften stattfindet.  

Die wesentlichen Merkmale dieser eigenständig-branchenspezifischen Entwick-
lungen sowie ihre zentralen Unterschiede zu Veränderungen, die in anderen Branchen 
stattfinden, lassen sich verdeutlichen anhand des in der Literatur behandelten Wandels 
der korporativen Akteure beider Seiten, Verfahren und Outputs:18  

 Auf Arbeitgeberseite finden Veränderungen der institutionellen Grundlagen der 
Organisierung im Sinne einer Ausdifferenzierung der Verbandsstrukturen statt. 
Seit Mitte der 1990er Jahre bestehen unterschiedliche Formen von Verbandsmit-
gliedschaften (Völkl 2002; Haipeter 2010; Behrens 2011), die eine im internatio-
nalen Vergleich außergewöhnliche Entwicklung darstellen (Traxler 2010). Im Fal-
le einer Mitgliedschaft ohne Tarifbindung, welche die Bindekraft des Verbandes 
erhalten bzw. Verbandsflucht und -abstinenz verhindern soll, gilt die ansonsten 
übliche Tarifkompetenz des Verbandes nicht. Die Gründung eigenständiger OT-
Verbänden, wie sie Arbeitgeber in einigen Branchen vorgenehmen, fördert die 
Vertretung von Partikularinteressen und kann die Organisationsgrade sowie die 
tariflichen Deckungsraten reduzieren.   
Diese spezifischen neuen Organisationsformen, kommen im Gesundheits- und 
Verkehrsbereich nicht vor, so dass sich die resultierenden Probleme der Ver-
pflichtungsfähigkeit (Weitbrecht 1969) nicht stellen. In einzelnen Branchen, wie 
bei der Bahn, bestehen mehrere tariffähige Arbeitgeberverbände, die Unterneh-
men unterschiedlicher Größe organisieren, was zu unterschiedlichen Tarifverträ-
gen führen kann; in anderen Branchen, wie im Gesundheitssektor, verhandeln 
ebenfalls mehrere Arbeitgeberverbände und schließen nicht-identische Verträge. 

 Auf Arbeitnehmerseite sinken seit einer Reihe von Jahren Mitgliederzahlen bzw. 
Organisationsgrade (Ebbinghaus/Göbel 2014). Der „non-union sector“ expan-
diert und stellt längst kein ausschließliches Phänomen der angelsächsischen Län-

                                                           
18  Dabei besteht eine spezifische Schwierigkeit. Die Beschreibung bzw. Erklärung von Ver-

änderungen unter Verwendung der üblichen Terminologie gestaltet sich schwierig, da 
letztere die Entwicklungen in bestimmten Branchen abbildet und andere nicht erfasst. 
Anders formuliert in wissenschaftstheoretischer Perspektive: Die zur Beschreibung ver-
wandten Begriffe bzw. Kategorien orientieren sich – zumeist implizit – an bestimmten 
Branchen. Sie eignen sich nur begrenzt zur Verwendung in anderen, weitgehend unbeach-
teten Kontexten. Ein Beispiel: Für die Bodenverkehrsdienste des Luftverkehrs wird ein 
funktionsbezogener, flächendeckender (Sparten-)Tarifvertrag angestrebt, der anderswo 
nicht vorkommt. 
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der mehr dar. In den von uns behandelten Branchen verändern sich weder – im 
Gegensatz zu anderen – die Strukturen durch neue, gleichberechtigte Akteure der 
Tarifpolitik noch die nach wie vor hohen Organisationsgrade. 19 Anders formu-
liert: Die Organisationsgrade sind auf beiden Seiten – im Gegensatz zu anderen 
Branchen – nach wie vor überdurchschnittlich hoch. 20 

 Die korporativen Akteure dominieren weiterhin und zwar in einer spezifischen, 
kontrollierten Variante von Dezentralisierung – im Gegensatz zur Zunahme des 
Einflusses von Management und Betriebs- bzw. Personalrat bei der unkontrollier-
ten bzw. nicht-organisierten Variante (Traxler 1998); lediglich die Zahl nimmt zu 
durch die Metamorphose von Berufsverbänden zu Berufsgewerkschaften. Die Ko-
ordinationsfähigkeit der korporativen Akteure, die auf Arbeitgeberseite auch Un-
ternehmen statt Verbänden sein können, bleibt erhalten.   
Tarifverträge sind nach wie vor das dominierende Instrument zur bilateralen Rege-
lung von Interessenkonflikten und prägen die Arbeitsbeziehungen auf Branchen-
ebene. Sie kommen lediglich auf andere Art zustande, ihre Formen können sich 
ändern, u. a. hin zu Sparten- und „funktionsgruppenspezifischen“ Tarifverträgen. 
In diesem, u.a. durch die Durchsetzung bzw. Anerkennung der Tarifpluralität 
rechtlich wie faktisch veränderten institutionellen Umfeld werden häufiger Haus- 
und Firmenverträge geschlossen, die zu „flexiblen“ statt einheitlichen Standards 
führen. Interne Verschiebungen zwischen (weniger) Branchen- bzw. Flächen- 
und (mehr) Haus- bzw. Firmentarifverträgen ergeben sich in Abhängigkeit von 
den Akteuren. Lediglich in diesem spezifischen Sinne resultiert eine gewisse, 
deutlich eingeschränkte „Fragmentierung der Lohnverhandlungen“ (Lesch 2014: 
11), d. h. eine größere Anzahl von Tarifverträgen; ihr Anteil an allen Tarifverträ-
gen bleibt allerdings gering.  

 Die überbetrieblich-sektoralen Deckungsraten, die den Anteil der von Tarifverträ-
gen erfassten an allen Arbeitnehmern angeben, werden nicht beeinträchtigt;21 sie 
sind traditionell wie aktuell überdurchschnittlich hoch aufgrund der hohen Orga-
nisationsgrade der Arbeitgeber. In diesem Kontext ist zu berücksichtigen, dass 
die Höhe der tariflichen Deckungsraten wesentlich vom Organisationsgrad der 

                                                           
19  Eine Studie über zwischenorganisatorischen Wettbewerb in den USA kommt zu dem 

Ergebnis, dass dieser sich zwar negativ auf den Organisationsgrad des größeren Dachver-
bands, aber nicht auf den Gesamtorganisationsgrad auswirkt. „That is, competition be-
tween rival federations increases workers‘ power as a class.” (Stephan-Norris/Southworth 
2010: 244) Dieser Befund ist insofern relevant, als die Berufsgewerkschaften nicht Mit-
glieder des DGB sind sondern mit Ausnahme der GDL, die Mitglied des DBB ist, unab-
hängig bleiben.  

20  Im Übrigen können sich die gewerkschaftlichen Organisationsgrade bzw. Mitgliederzah-
len der Branche im Sinne einer eher nicht-intendierten Folge infolge dieser Veränderun-
gen sogar erhöhen. 

21  Wir beziehen aufgrund der Besonderheiten der von uns behandelten Branchen die De-
ckungsraten, wie zumeist üblich, auf den Anteil der erfassten Arbeitnehmer, nicht die An-
zahl der Betriebe. Doppelmitgliedschaften dürften ein Randphänomen darstellen. 
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Arbeitgeber und nicht dem der Arbeitnehmer22 abhängt, so dass die Deckungsra-
ten höher sind als die gewerkschaftlichen Organisationsgrade. Es handelt sich in 
den analysierten Branchen also um qualitativ andersartige Entwicklungen als die 
rückläufiger Deckungsraten.23   
Die in der Gesamtwirtschaft langfristig – und nicht erst wie in einer Reihe an-
derer Länder seit der Finanz- und Wirtschaftskrise (Visser/Hayter/Gammarano 
2015) – zu beobachtenden Tendenzen deutlich abnehmender tariflicher De-
ckungsraten (Deutscher Bundestag 2015b, WSI-Tarifarchiv 2015) werden durch 
Berufsgewerkschaften als Akteure weder verursacht noch verstärkt. Wenn die 
häufig diagnostizierte innere und äußere „Erosion der Tarifbindung“, die im 
Osten weiter fortgeschritten ist als im Westen, in diesen Branchen stattfindet, 
ist sie allerdings nicht Folge des Erstarkens der Berufsgewerkschaften sondern 
von Deregulierungs- und Privatisierungsmaßnahmen im Gesundheits- und Ver-
kehrsbereich.   
Die Veränderungen im Zentralisierungsgrad der Kollektivverhandlungen sind 
nicht überraschend: Verbands- bzw. Flächentarifverträge dominieren bei Indust-
rie- bzw. Multibranchengewerkschaften, welche, wie ausgeführt, Prinzipien allge-
mein-inklusiver Solidarität folgen; Firmentarifverträge finden sich eher bei Be-
rufsgewerkschaften, welche Grundsätze spezifisch-exklusiver Solidarität zur Ma-
xime ihres korporativen Handelns machen. Insofern können sich Ausnahme- und 
Regelfälle verkehren. 

 In dualen Systemen der Arbeitsbeziehungen sind im Gegensatz zu monistischen 
die betriebliche und sektorale Ebene formalrechtlich voneinander getrennt. Für 
die korporativen Akteure, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften bzw. Ma-
nagement und Betriebsrat, gelten unterschiedliche gesetzliche Regelungen; auf be-
trieblicher Ebene schließt der im BetrVG verankerte Grundsatz vertrauensvoller 
Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Management Arbeitskämpfe aus (Kel-
ler/Kirsch 2016). In dualen Systemen sind neben den tariflichen stets auch die 
betrieblichen Deckungsraten, der Anteil der von Betriebs- oder Personalräten 
vertretenen an allen Arbeitnehmern, in die Analyse einzubeziehen.   
Diese Deckungsraten ändern sich ebenfalls nicht aufgrund des zunehmenden ta-
rifpolitischen Einflusses von Berufsgewerkschaften. Sie sind in allen von uns be-
trachteten im Vergleich zur Mehrzahl der übrigen Dienstleistungsbranchen 
hoch, 24  niedriger sind sie in den privatisierten Teilbereichen. Das in anderen 
Branchen seit langem bestehende und inzwischen vermehrt auftretende Problem 

                                                           
22  Die in Berufsgewerkschaften organisierten Arbeitnehmer waren auch vor der Transfor-

mation ihrer Verbände zu Tarifakteuren nicht Mitglieder von DGB-Gewerkschaften.  
23  2015 bestehen folgende Tarifbindungsraten der Beschäftigten: Branchentarifvertrag 51 

Prozent (West) bzw. 37 Prozent (Ost), Firmentarifvertrag 8 Prozent (West) bzw. 12 Pro-
zent (Ost), kein Tarifvertrag 41 Prozent (West) bzw. 51 Prozent (Ost). (IAB 2016) 

24  Die Frage, ob bzw. wie sich die Organisationskonkurrenz in den betrieblichen Interessen-
vertretungen fortsetzt bzw. niederschlägt, lässt sich nicht generell beantworten. Bemer-
kenswert ist die Tatsache, dass über diese Zusammenhänge – im Gegensatz zur Tarifpoli-
tik – keine empirischen Informationen vorliegen.  
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von Betrieben ohne Betriebsrat (Artus/Böhm/Lücking/Trinczek 2006) stellt sich 
kaum; auch sog. andere Vertretungsorgane (wie Runde Tische), die vor allem in 
betriebsratslosen Betrieben als funktionale Äquivalente vorkommen, dürften we-
gen Branche und Betriebsgröße keine Rolle spielen (Hertwig 2011). Der Wechsel 
vom Personalvertretungs- zum Betriebsverfassungs- und Mitbestimmungsrecht 
wurde durch die Liberalisierungs- bzw. Privatisierungsmaßnahmen im Verkehrs- 
und Gesundheitsbereich erforderlich – und nicht durch Berufsgewerkschaften als 
eigenständige Akteure verursacht. Die branchenspezifischen Arbeitsbeziehungen 
sind und bleiben trotz des Wandels einiger Berufsverbände zu Berufsgewerk-
schaften dual geprägt.  
In den analysierten Branchen handelt es sich nicht im Sinne der üblichen Begriff-
lichkeit um eine strikte „Verbetrieblichung“ der Tarifpolitik, welche die auf ar-
beitsteilige Kooperation angelegte Dualität der Arbeitsbeziehungen bzw. die etab-
lierten Verfahren ihrer Konfliktaustragung ernsthaft in Frage stellen würde. Trotz 
der erstarkten Berufsgewerkschaften entsteht kein monistisches System, welches 
das duale ablösen würde. Die grundlegenden Schutz,- Verteilungs-, Befriedungs- 
und Ordnungsfunktionen von Tarifverträgen zur Regulierung der Arbeitsbezie-
hungen (§ 4 TVG) bleiben erhalten. 

 Sog. vertragslose Zustände, welche die normierende Wirkung von Tarifverträgen 
reduzieren, können auftreten, dauern aber kaum längere Zeit. Sog. „weiße Fle-
cken“ der Tariflandschaft, wie sie aus anderen Branchen der Privatwirtschaft seit 
langem bekannt sind (Artus et al. 2006), kommen allenfalls bei Privatbahnen vor; 
das Problem einer implizit-freiwilligen Orientierung an bestimmten Teilen des 
Branchentarifvertrags trotz einer in rechtlicher Sicht fehlenden Tarifbindung stellt 
sich nicht.   
Sog. stille Tarifflucht, d. h. ein faktisches Unterschreiten der tariflich vereinbarten 
Mindestarbeitsbedingungen trotz weiterhin bestehender Verbandsmitgliedschaft, 
die in rechtlicher Sicht zu deren Einhaltung verpflichtet (Behrens 2011), kommt 
im Gegensatz zu anderen Branchen nicht vor; eine innere Erosion findet nicht 
statt. Die Verpflichtungsfähigkeit der Akteure (Weitbrecht 1969) ist trotz der ein-
getretenen Dezentralisierung der Arbeits-, insbesondere Tarifbeziehungen nach 
wie vor gegeben. 

 In verschiedenen Branchen ist bereits seit Mitte der 1980er Jahre eine Tendenz 
zur Vereinbarung verschiedener Varianten tariflicher Öffnungsklauseln zu ver-
zeichnen (Kohaut/Schnabel 2007); ihre tatsächliche Nutzung nimmt zu (Ellguth/ 
Kohaut 2014). In Anbetracht der Umweltveränderungen (u. a. Internationalisie-
rung der Kapital- und Produktmärkte, wirtschaftlicher Strukturwandel) sollen sie 
den Erhalt der überbetrieblich-sektoralen Deckungsraten durch Flexibilisierung 
und Differenzierung der in (Flächen-)Tarifverträgen vereinbarten, vereinheitli-
chenden Rahmenbedingungen ermöglichen. Die Konkretisierung bzw. Anpas-
sung einzelner Regelungen (zunächst der Arbeitszeiten, später auch der Entgelte) 
an die spezifischen betrieblichen Bedingungen nehmen Management und Be-
triebsrat in Abstimmung mit der zuständigen Gewerkschaft vor. – Eine häufigere 
Vereinbarung von Öffnungsklauseln erweist sich in den von uns analysierten Fäl-
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len als nicht notwendig; betriebliche Bündnisse zur Beschäftigungssicherung 
kommen vor, etwa bei der Deutschen Bahn. 

 Die Probleme der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen (§ 5 
TVG) sind bekannt: Die Zahl ihrer Inanspruchnahme ist seit den 1990er Jahren 
aufgrund des anhaltenden Widerstandes von Arbeitgeberverbänden deutlich 
rückläufig (Greef 2014). Daher steht ihre erleichterte Anwendung durch Ände-
rung der Verfahrensregeln, konkret des Quorums der Tarifbindung von mindes-
tens 50 Prozent, auf der politischen Agenda. Eine extern-politische Stützung in-
tendiert eine häufigere Nutzung bzw. Erhöhung der Deckungsraten und damit 
die Stabilisierung des Tarifsystems durch Stärkung seiner korporativen Akteure, 
also die Einhegung der zunehmenden Konkurrenz durch Änderung der Verfah-
rensregeln (Traxler 2010). Eine derartige externe Stützung erweist sich in den von 
uns behandelten Branchen – im Gegensatz u. a. zu Baugewerbe, Steine-Erden-
Keramik-Glas oder Textil (WSI-Tarifarchiv 2015) – als nicht notwendig, da die 
hohen Deckungsraten trotz der bei den Akteuren eingetretenen Strukturverände-
rungen erhalten bleiben.  

Zusammenfassend gilt: Die skizzierten Veränderungen bei korporativen Akteuren, 
etablierten Verfahren und Outputs haben zu einer erheblichen Transformation der 
Arbeits-, insbes. Tarifbeziehungen in wichtigen Branchen geführt. Sie unterscheiden sich 
jedoch deutlich vom Wandel in den von uns analysierten Branchen, in denen eine eigen-
tümlich-branchenspezifische Variante vor allem horizontal verlaufender Ausdifferenzie-
rung und allenfalls moderater Dezentralisierung festzustellen ist. Diese Entwicklung lässt 
sich nicht – oder zumindest nicht ausschließlich wie in anderen Branchen – als Dezent-
ralisierung im Sinne einer Verlagerung von Kollektivverhandlungen von der Branchen- 
auf die Unternehmensebene charakterisieren. Sie stellt eine im Vergleich ungewöhnliche, 
eigenständige Ausformung der kontrollierten bzw. organisierten Variante dar (im Sinne 
einer Übertragung der Kategorien von Traxler 1998). Schließlich lässt sich von den 
spezifischen Entwicklungen in wenigen Dienstleistungsbranchen nicht auf eine gene-
relle „Verberuflichung“ der Arbeits-, insbesondere der Tarifbeziehungen schließen. 

Das institutionelle Arrangement der Arbeitsbeziehungen, die nach wie vor ein 
konfliktträchtiges „contested terrain“ sind, verändert sich nur in wenigen (Dienstleis-
tungs-)Branchen bzw. bei einigen Arbeitgebern deutlich in Richtung einer gewissen 
Ausdifferenzierung. Das Auftreten weiterer gleichberechtigter Akteure in Form der 
Berufsgewerkschaften bleibt nach wie vor auf die unmittelbar betroffenen Branchen 
begrenzt; weitere neue, unabhängige Akteure treten nicht auf. Insofern handelt es sich 
lediglich um eine „milde Form der Pluralisierung“ (Schroeder 2012: 6). Auch das 
BAG-Urteil des Jahres 2010, welches das Prinzip der Tarifpluralität explizit anerkann-
te, führt nicht zu dem befürchteten „Dammbruch“ im Sinne einer weiteren oder sogar 
flächendeckenden Verbreitung von Berufsgewerkschaften bzw. nicht zu einer deutli-
chen Zunahme entsprechender Aktivitäten; ihre Zahl nimmt trotz der für sie deutlich 
günstigeren Rahmenbedingungen nicht zu (Bachmann/Schmidt 2015).25  

                                                           
25  In Übereinstimmung mit diesen Befunden stellte eine empirische Studie 2011 fest, 

„…dass es seit Anfang 2010 zu keinem starken Anstieg der Neugründungen von Ge-
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Aus den genannten Gründen ist entgegen häufigen Vermutungen, die gelegent-
lich zum Menetekel mutieren, in Zukunft nicht mit einer „Gefährdung der Tarifauto-
nomie“, des dominierenden Organisationsprinzips der Industriegewerkschaft oder gar 
der für den Sozialstaat der Bundesrepublik konstitutiven Sozialpartnerschaft zu rech-
nen.26 Die wenigen Berufsgewerkschaften sind „nicht die Vorboten des gewerkschaft-
lichen Partikularismus“ (Hensche 2007: 1031) und leiten keine Kettenreaktion ein, sie 
stellen nicht „die Zukunft der deutschen industriellen Beziehungen“ (Hoff-
mann/Schmidt 2008: 340) in Frage. Von der befürchteten „Atomisierung“ bzw. „Bal-
kanisierung“ des Tarifvertragssystems oder gar einer weiter gehenden „Desorganisati-
on“ oder „Fragmentierung der Arbeitsbeziehungen“ als Folge eines gewissen Gewerk-
schaftspluralismus kann keine Rede sein. 

6.  Zusammenfassung und Ausblick 
Bisher unbeantwortet bleibt die Frage, wie es überhaupt zu der Auseinandersetzung 
über Tarifeinheit vs. Tarifpluralität kommen konnte.27 In einer in der industrial relations-
Forschung selten eingenommenen, jedoch hilfreichen politikwissenschaftlichen Per-
spektive handelt es sich bei den Forderungen nach Wiederherstellung der Tarifeinheit 
nahezu um ein Lehrstück. Es geht um die Klärung der Frage, welche bzw. wessen 
Interessen sich in den Austauschbeziehungen zwischen Staat und Verbänden durch 
Aktivitäten wie Lobbying so weit artikuliert lassen, dass sie überhaupt politikfähig 
werden bzw. sich anschließend durchsetzen können.28  

Durch den Übergang von Tarifeinheit zu Tarifpluralität ändern sich für die 
Dachverbände der Tarifparteien – bei unveränderten eigenen Interessenlagen – die 
Gelegenheitsstrukturen. Eine notwendige Bedingung ist der Konsens zwischen den 
etablierten Dachverbänden, der ihre gemeinsame Initiative zur Wiederherstellung der 
Tarifeinheit einleitet.29 Die Umdefinition der eigenen-partikularistischen zu allgemei-

                                                           
 

werkschaften oder deren tarifpolitischer Verselbständigung gekommen ist“ (Bachmann/ 
Henssler/Schmidt/Talmann 2011: 30). 

26  Diese Hypothese wird auch durch Selbsteinschätzungen dieser Verbände gestützt (Ehl 
2008).  

27  Auf die Frage nach institutionellen Alternativen gehen wir nicht näher ein. Vgl. zur (ex-
tern häufig empfohlenen) Alternative einer Bildung von Tarifgemeinschaften sowie zum 
(selten erwähnten, aber durchaus realistischen) Abschluss von Schlichtungsvereinbarun-
gen Keller 2015. Das TEG hat keine Folgen für die Kooperation zwischen DBB- und 
DGB-Gewerkschaften im öffentlichen Dienst, da die Verhandlungsgemeinschaft Tarif-
kollisionen verhindert. Ein anderes, weniger bekanntes Beispiel ist das Journalistengewer-
be, in dem traditionell mehrere Gewerkschaften, nämlich Deutscher Journalistenverband 
(DJV) und Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) gemeinsam Verträge 
schließen. Eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg von Tarifgemeinschaften ist 
stets die Einhaltung der Abgrenzung von Organisationsdomänen. 

28  Auf das skizzierte Problem der Unterbietungskonkurrenz trifft diese Voraussetzung nicht 
zu. 

29  Der DGB votiert nach längeren internen Diskussionen letztendlich ebenfalls für die Wie-
derherstellung der Tarifeinheit per Gesetz, obwohl mehrere Mitgliedsgewerkschaften (vor 
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nen bzw. Gemeinwohlinteressen bildet ebenso eine Voraussetzung für das Gelingen 
dieses Vorhabens wie die Instrumentalisierung der Öffentlichkeit, vor allem der Medi-
en als Multiplikatoren von Informationen und Meinungen.30  

Die Rahmenbedingungen für die Gesetzesinitiative der Regierung der Großen 
Koalition setzt ihr Koalitionsvertrag, dessen Raison es offensichtlich gebietet, alle 
getroffenen Vereinbarungen im Lauf der Legislaturperiode – trotz aller arbeits- und 
verfassungsrechtlichen sowie politischen Bedenken – nacheinander abzuarbeiten. Es 
kommt zu einer Reihe von Kompensationen im Rahmen eines politischen Tauschs 
zwischen den Lagern; der Tausch wird zum Regierungsprinzip.  

Die von den Dachverbänden eingenommenen Positionen sind offensichtlich 
nach taktischen Überlegungen variabel. Die von Arbeitgeberverbänden seit Jahren 
vehement geforderte „Flexibilisierung“ von Tarifvertragsrecht und -politik bzw. „De-
zentralisierung“ der Arbeitsbeziehungen mit ihrer notwendigerweise korrespondieren-
den Verschiebung des Verteilungskonflikts auf die Betriebs- bzw. Unternehmensebe-
ne sowie der Abschluss von „Gefälligkeits“-Tarifverträgen spielen in unserem Kon-
text keine Rolle. 

Insgesamt ergibt sich in der Perspektive der Arbeitsbeziehungen kein Anlass für 
die Schaffung gesetzlicher Voraussetzungen zur Wiederherstellung der Tarifeinheit. Die 
zu ihren Gunsten vorgebrachten Argumente sind übertrieben und halten einer empiri-
schen Überprüfung kaum stand.31 Sie sind interessengeleitet und verfolgen das implizi-
te gemeinsame Ziel einer Bestandssicherung der eigenen (Mehrheits- und Macht-
)Positionen in den Arbeitsbeziehungen, vor allem des Erhalts bzw. der Wiederherstel-
lung des bilateralen Monopols in der Tarifpolitik, bei weit gehender Schonung und 
Sicherung eigener Ressourcen (ähnlich Harasser/Pagel 2010). 

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre ist anzunehmen, dass die Akti-
vitäten der Berufsgewerkschaften nicht vorübergehend-kurzfristiger Natur sind, son-
dern zu einem grundlegenden Strukturwandel der Interessenvertretung führen und 
dauerhafte Konsequenzen für die Arbeitsbeziehungen in ihren Organisationsdomänen 
haben – einschl. der praktischen Gestaltung von Koexistenzbeziehungen mit anderen 
Gewerkschaften. Auch die Erfahrungen anderer Länder zeigen, dass die veränderten 
Strukturen der Interessenvertretung dauerhaft sind; die Hoffnungen auf einen allmäh-

                                                           
 

allem die am ehesten Betroffenen, nämlich ver.di, Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft – GEW sowie Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten – NGG) nach wie vor 
explizit die entgegengesetzte Position vertreten (Hensche 2014; Wendl 2012).  

30  Ein „Gleichgewicht“ im „Parallellogramm der Kräfte“ im Sinne der Annahmen pluralisti-
scher Theorien über Verfahren der Interessenvermittlung in demokratischen Systemen ist 
offensichtlich nicht gegeben; auch Kalküle korporatistischer Formen über die Einbindung 
von Verbänden in Entscheidungsprozesse helfen bei der Analyse nicht weiter. 

31  In inhaltlicher Sicht gilt: „Solange die Funktionsfähigkeit des deutschen Systems der Ar-
beitsbeziehungen und der Lohnfindung nicht wirklich in Gefahr ist, wofür es derzeit kei-
ne Anzeichen gibt, besteht kein Grund für gesetzgeberischen Aktionismus – und schon 
gar nicht für ein solch misslungenes Gesetzesprojekt wie das zur Tarifeinheit“ (Schnabel 
2014: 9). 
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lich zu erreichenden „Reifegrad“ mit einer Entwicklung „kooperativer“ Tarifbezie-
hungen sind – jedenfalls kurz- und mittelfristig – eher unrealistisch. 

Von den Ergebnissen der eingetretenen Veränderungen kann kein korporativer 
Akteur profitieren, wenn man von den wenigen Berufsgewerkschaften absieht, die 
nunmehr in der Lage sind, nicht nur ihre tarifpolitischen Ziele unabhängig zu verfol-
gen sondern vor allem ihre organisationspolitischen Eigeninteressen einer Statusände-
rung durchzusetzen. Im Gegensatz dazu ergibt sich nicht nur für die anderen Gewerk-
schaften sondern auch für die Arbeitgeber und ihre Verbände aufgrund der zuneh-
menden Zahl und Dauer notwendiger Verhandlungen eine deutliche Erhöhung der ex 
ante- sowie der ex post-Transaktionskosten (Williamson 1985, 1996). Die veränderten 
Rahmenbedingungen des institutionellen Arrangements fordern insofern ihren 
„Preis“. 

Spillover-Effekte der skizzierten Entwicklungen in andere Tarifbereiche werden 
mehrfach befürchtet (zusammenfassend Lesch 2015) und sollen den Handlungsdruck 
zur politischen Wiederherstellung der Tarifeinheit begründen. Derartige Ausstrah-
lungseffekte sind allerdings – zumindest bisher und entgegen anders lautenden Be-
fürchtungen – in empirischer Perspektive nicht festzustellen. Folglich ist von bran-
chenspezifischen, nicht hingegen von grundlegend-allgemeinen und weit reichenden 
Veränderungen der Arbeits-, insbesondere Tarifbeziehungen auszugehen.  
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